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Parlament stärkt politische Rechte von Menschen mit 
Sehbeeinträchtigung 
Das selbstständige Abstimmen soll im Gesetz verankert werden. 
 
St. Gallen / Bern, 12. März 2026. Der Ständerat hat heute eine Anpassung im 
Bundesgesetz über die politischen Rechte gutgeheissen, die blinden und 
sehbeeinträchtigten Menschen das selbstständige und geheime Abstimmen ermöglicht. 
Erstmals soll dieses Recht ausdrücklich im Gesetz festgeschrieben werden. Der 
Schweizerische Zentralverein für das Blindenwesen und der Schweizerische Blinden- und 
Sehbehindertenverband werten die Entscheidung als wichtigen Meilenstein, betonen 
aber, dass weitere Schritte nötig sind, um eine vollständige politische Teilhabe 
sicherzustellen. 

Der Schweizerische Zentralverein für das Blindenwesen (SZBLIND) und der Schweizerische 
Blinden- und Sehbehindertenverband (sbv) begrüssen den heutigen Entscheid des 
Ständerates zur Teilrevision des Bundesgesetzes über die politischen Rechte. Die nun 
vorliegende Fassung trägt zentralen Anliegen Rechnung, welche das 
Sehbehindertenwesen bereits im Vernehmlassungsverfahren sowie im Rahmen der 
Beratungen in der Staatspolitischen Kommission aktiv eingebracht hat. Die gesetzliche 
Grundlage soll so angepasst werden, dass Stimmberechtigte mit Sehbeeinträchtigung ihre 
Stimme bei eidgenössischen Volksabstimmungen künftig unter Wahrung des 
Stimmgeheimnisses selbstständig abgeben können. In einem nächsten Schritt werden 
National- und Ständerat im Rahmen der Differenzbereinigung die noch bestehenden 
Abweichungen zu anderen Aspekten der Teilrevision – die nicht das selbstständige 
Abstimmen betreffen – behandeln.  
Bereits zuvor hatte der Nationalrat ein starkes Zeichen für einen autonomen 
Abstimmungsprozess gesetzt: Er sprach sich dafür aus, dass die Stimmabgabe für blinde 
und sehbehinderte Menschen nicht nur «erleichtert» werden soll – wie es der ursprüngliche 
Vorschlag des Bundesrates vorsah –, sondern dass sie «tatsächlich ermöglicht» werden 
muss. Andrea Caroni, Ständerat und Vizepräsident der FDP, betont: «Für Menschen mit 
einer Sehbeeinträchtigung in der Schweiz bedeutet dieser Entscheid einen historischen 
Fortschritt: Erstmals soll auf Gesetzesstufe festgehalten werden, dass das selbstständige 
Abstimmen unter Berücksichtigung des Stimmgeheimnisses gewährleistet werden muss.»  

Ein Meilenstein für die Selbstbestimmung 

Bislang waren Menschen mit Sehbeeinträchtigung beim Ausfüllen der Stimmzettel auf 
Unterstützung angewiesen – und mussten damit ihre Stimme preisgeben. Mit der nun 
geplanten Anpassung schafft das Parlament die Grundlage, damit in Zukunft geeignete 
Hilfsmittel zur Verfügung stehen. Jonas Pauchard, Fachperson Interessenvertretung beim 
SZBLIND, sagt: «Mit diesem Entscheid anerkennt das Parlament, dass das Stimmgeheimnis 
kein Privileg ist, sondern ein zentrales demokratisches Recht. Für blinde und sehbehinderte 
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Menschen bedeutet dies mehr Selbstbestimmung und Inklusion im politischen Alltag.» 
Während der SZBLIND und der sbv die Teilrevision als wichtigen Erfolg werten, betonen 
beide Organisationen, dass der Weg bis zur vollständigen politischen Teilhabe noch länger 
ist. So könnte etwa der Stimmrechtsausweis mit einem taktilen Element – beispielsweise 
einer abgeschnittenen Ecke – versehen werden, damit er korrekt in die 
Abstimmungsschablone eingelegt werden kann. Diese wird derzeit bei eidgenössischen 
Abstimmungen im Kanton Zürich im Rahmen eines Pilotprojekts eingesetzt.  
Solche und weitere pragmatische Lösungsansätze können bei der Umsetzung des 
selbstständigen Abstimmens auf kantonaler und kommunaler Ebene berücksichtigt 
werden. Zudem stärkt auch das E-Voting die Autonomie und die Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen bei der Ausübung ihrer politischen Rechte. Mehrere Kantone bieten E-
Voting derzeit im Rahmen von Versuchen an, für die sie vom Bundesrat eine 
Grundbewilligung erhalten haben. Martin Abele, Departementsleiter Interessenvertretung 
und Kommunikation beim sbv, erklärt: «Wir müssen den digitalen Weg konsequent 
weitergehen, um die Einführung des barrierefreien E-Votings zu fördern. Dieses bringt den 
Menschen mit Sehbeeinträchtigung die selbständige Partizipation in politischen 
Angelegenheiten.» 
Mit dem heutigen Entscheid ebnet das Parlament den Weg für die gleichberechtigte 
politische Partizipation und die Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention. 

Kontakt SZBLIND: Kathrin Schellenberg, Verantwortliche PR / Kommunikation SZBLIND, 
Tel. 071 228 68 62, kathrin.schellenberg@szblind.ch    

Kontakt sbv: Martin Abele, Departementsleiter Interessenvertretung und Kommunikation 
sbv, Tel. 031 390 88 17, martin.abele@sbv-fsa.ch  

SZBLIND – An der Seite blinder und taubblinder Menschen   
Der Schweizerische Zentralverein für das Blindenwesen SZBLIND setzt sich jeden Tag dafür 
ein, dass Menschen mit Taubblindheit, Hörsehbehinderung, Blindheit und Sehbehinderung 
in der Schweiz ihr Leben selbstbestimmt und in eigener Verantwortung führen können. Er 
ist die Dachorganisation im Schweizerischen Blinden-, Sehbehinderten- und 
Hörsehbehindertenwesen. Er berät und begleitet taubblinde und hörsehbehinderte 
Menschen sowie ihre Angehörigen und bildet Freiwillige zu Begleitpersonen aus. Er 
entwickelt und vertreibt spezielle Hilfsmittel, die Betroffenen den Alltag erleichtern. Der 
SZBLIND informiert die Öffentlichkeit über Wissenswertes aus dem Blinden- und 
Hörsehbehindertenwesen, initiiert und koordiniert Forschungsprojekte und stellt die Aus- 
und Weiterbildung von Fachleuten in der Schweiz sicher. Durch seine Arbeit an der Seite 
betroffener Menschen verbessert sich deren Lebensqualität. Der SZBLIND ist ZEWO-
zertifiziert. www.szblind.ch. 

Der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband sbv 
Der sbv ist die nationale Selbsthilfeorganisation zum Thema Sehbehinderung. Der Verband 
unterstützt seit 1911 blinde und sehbehinderte Menschen in ihrem Bestreben, ein 
unabhängiges und erfolgreiches Leben im Beruf und in der Gesellschaft zu führen. Unter 
dem Motto "Gemeinsam sehen wir mehr" wollen wir eine Gesellschaft gestalten, in der 
Menschen gleichwertig und gleichberechtigt aufgenommen sind – mit und ohne Blindheit 
oder Sehbeeinträchtigung. Eine Gesellschaft, in der das barrierefreie Vorankommen 
Standard ist – im analogen genauso wie im digitalen Alltag. 
Beim sbv finden Betroffene, Angehörige, Fachpersonen und Unternehmen ein breites 
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Angebot an Beratung, Schulung, Freizeitangeboten oder innovativen digitalen Produkten. 
Der Verband ist zudem aktiv engagiert in der Öffentlichkeitsarbeit sowie der 
Sensibilisierung und Interessenvertretung in Politik und Gesellschaft. www.sbv-fsa.ch 

https://www.sbv-fsa.ch/
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